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Norm

RAO §10

Rechtssatz

Die Oberste Berufungskommission und Disziplinarkommission hat schon wiederholt ausgesprochen, dass eine

Doppelvertretung auch dann unzulässig ist, wenn eine Schädigung oder Gefährdung materieller Interessen der

Klienten nicht eintritt (AnwBl 1979,536 ua) und auch die Einwilligung der Parteien den Rechtsanwalt nicht entlasten

kann, weil das Verbot der Doppelvertretung eine Vorschrift des Standesrechts, also des ö<entlichen Rechts ist (AnwBl

1988,341 ua).
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Vgl auch; nur: Die Einwilligung der Parteien kann den Rechtsanwalt nicht entlasten, weil das Verbot der

Doppelvertretung eine Vorschrift des Standesrechts, also des öffentlichen Rechts ist (AnwBl 1988,341 ua). (T1)
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Auch; nur T1
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